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Amtlicher Teil

Wt . II. Tgb. Sir. 1530. C v b l e n z , Den 5. Februar 1917.

' Verordnung.
In Ergänzung meiner Verordnung von, 8. 1. 1916,

Wt . II, Nr . 335, betastend die Vorführungen und Blakate ,
der Lichtspieltheater bestimme ich auf Grund des Gesetze?
über den Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 in der Fassung
des Gesetzes vom 11. 12. 1915 für den Befehlsbereich der
Festung Coblenz-Ehrenbreitstein , insolveit er im Bezirk des
18. Armeekorps liegt, folgendes:

1. Jede über die in der genannten Verordnung zugelasfen?
Plakatreklame hinausgehende Reklame au den Eingängen
der Lichtspieltheater durch Ausgabe von Reklamezetteln
an vorübergehende Personen oder dergleichen wird unter¬
sagt.

Die zugelassenen Plakate dürfen nur noch an den Ein¬
gängen der Lichtspieltheater selbst und an den für Reflamc
bestimmten vorhandenen Plakatsäulen angebracht werden,
dagegen ist ein Anbringen der Plakate in leerstehenden Lä¬
den, an Zäunen und Wänden untersagt . Die Plakate dürfen
nicht in schreienden Farben ausgeführt sein.

Das Ausstellen von Photographien vor den Lichtspiel¬
häusern Mit Darstellungeir miö der Handlung der zur Vor¬
führung kommenden Films ist nur gestattet, soweit sie aus
Films genommen sind, die uneingeschränkt, auch für Jugend-
Vorstellungen freigegeben sind.

2. Für die Reklame durch Anzeigen in den Zeitungen
wird folgendes bestimmt:

Bildliche Darstellungeir sind nur gestattet, soweit, sie
mit den Darstellungen auf den Plakaten übereinstimmen, die
von der Prüfungsstelle in Düsseldorf genehmigt sind, und

auch nur , soweit es sich un, Wiedergabe der Köpfe der Dar¬
steller handelt.

Szenen aus der Handlung dürfen in den Anzeigen nicht
gebracht werden. Sämtliche Anzeigen sind mit den bild¬
lichen Darstellungen und dem genauen Wortlaut der ört¬
lichen Polizeiverwaltung zur Vorprüfung vorzulegen.

Den Zeitungen dürfen nur solch« von der Polizeibehörde
genehmigte Anzeigen zur Veröffentlichung übergeben werden.

Z. Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark be¬
straft . ^

Kommandantur Loblenz-Ehrenbreitstei«
Der Kommandant:

v. Luckwald.
Generalleutnant . -

Abt . II . Tgb.-Nr'. 2091.
Coblenz,  den 5. Februar 1917.

Betr. Zigeuner - und Bärenführerbandeu.

Verordnung.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915
verbiete ich für den Befehlsbereich bei Festung Coblenz-
Ehrenbreitstein das Umheeziehcn von Zigeuner - und soge¬
nannten Bärenführerbanden.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Borliegen mildernder Umstände mit Haft oder
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Kommandantur Coblenz.Ehrenbreitstei«.
Der Kommandant:

v. Luckwald.
, -, Generalleutnant.
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a^etanntmadhung.
Die Landwirtschaft befindet sich zweifellos in einer

mißlichen Lage und die Befürchtung , daß die Volksernähruug
durch die lange Dauer des Krieges , durch die Einziehung der
Landwirte und landwirtschaftlichen Arbeitskräfte zum
Heeresdienste , durch den Mangel an Gespannen , an Kraft¬
futtermitteln , an Saatgut und Düngemitteln , ernstlich ge¬
fährdet werden könnte , ist sicher nicht unbegründet . Diesem
Gefahren rechtzeitig zu begegnen und Abhilfe zu schaffen,
bienen die in allen Gemeinden des Kreises kürzlich gebilde¬
ten Wirtschaftsausschüsse . Die Mitglieder der Ausschüsse
sind Vertrauensleute der Gemeinde . Ihnen liegen alle
Arbeiten ob, die geeignet sind, die Anfrechterhaltung des
landwirtschaftlichen Betriebs und der Produktion von Nah¬
rungsmitteln zu gewährleisten . Der Ausschuß soll über¬
all da eingreifen , wo durch Einberufung des Betriebsleiters
und der sonstigen Arbeitskräfte die ordnungsmäßige Bewirt¬
schaftung und Aufrechterhaltung des Betriebes gefährdet ist.
Für Erfüllung dieser Aufgaben sollen dem Ausschuß die
nötigen Hilfsmittel an Hand gegeoen werden durch die Ge¬
stellung von Arbeitskräften , Gespannen , Düngemitteln,
Saatgut , landwirtschaftlichen Maschinen usw. Dem Aus¬
schutz wird auch die Begutachtung dcr Urlaubsgesuche und
die zweckmäßige Verwendung der Schülerhilfskolvnnen über¬
tragen werden . Die Aufgaben des Ausschusses lassen sich
also zusammensassen 1. in der Ausrechterhaltung der Pro¬
duktion und der Sicherstellung derselben , der Durchführung
der Friihjahrsbestellung , insbesondere auch dem ausgleichen-
den Anbau von Kartoffeln . Pflege der Kulturpflarrzen , Un¬
krautbekämpfung und Einbringung der Ernte , 2. in einer
Summe von Arbeiten , die wir als soziale Ausgaben um¬
schreiben, wie die Aufklärung der Bevölkerung über die Not¬
wendigkeit der behördlichen Maßnahmen für die Sicher¬
stellung der Volksernährung und die unbedingte Norwcndig-
keit der Ablieferung aller entbehrlichen Nahrungsmittel
wie Milch , Butter , Eier , Gemüse, Obst, Getreide und Kar¬
toffeln . Den Mitgliedern der Ausschüsse dürfte die geleistete
Arbeit , wenn sie ihrer Bedeutung entsprechend mit Widmung
und Umsicht verständnisvoll durchgeführt wird , noch im
späteren Leben als eine segensreiche in Erinnerung bleiben!
In der höchstwichtigen Kartofstlversorgung muß der Aus-

» schuß dafür sorgen, das; mit den Kartoffeln so sparsam wie
möglich umgegangen wird , daß das crfvro erliche Saatgut
unter allen Umständen sichergestellt und bis zur Verwen¬
dung zweckmäßig gelagert wird und daß alle irgendwie
entbehrlichen Kartoffelvorräte an den Kommunalverband
abgeliefert werde» .

fang vorzu stellenden Kinder , und Forrnnlar VII juc Auf¬
nahme der bereits tm Geburtsjahr zur Impfung gelaugten
Kinder.

Hiernach sind in Liste V aufzunehmen:
>a) alle 1915 und früher geborenen Kinder , welche ent¬

weder noch gar nicht oder ohne genügenden Erfolg
geimpft worden sind,

b) alle im Jahre 1916 geborenen noch lebende » Kinder
einschließlich der zugezogenem

In die Wiederimpfliste (Form . IV) gehören:
a) allc 1904 oder früher geborenen und noch gar nicht

oder ohne genügenden Erfolg Wiedergeimpflen Zöglinge
von öffentlichen oder Privarlehranstalten , und

b) die 1905 geborenen Zöglinge solcher Lehranstalten.

Es wird erwartet , daß alle unter a) erwähnten Jmpf-
pflichtigen aus den Duplikatslisten der Vorjahre sorgfältig
in die diesjährigen Listen mit Angabe des Grundes (z. B.
im Vorjahre zurrickgestellt, ohne Erfolg geirnpst :c.) über¬
tragen werden und in Spalte 6 oie Zahl der vorangegan¬
genen erfolglosen Jnipftrugen genau angegeben wird.

Bei Wegzügen ist in der letzten Spalte der neue Wohn¬
ort des Jinpflings anzugeben und weiter anzuführen , wann
die Ucberweisung stattgefunden hat.

Im übrigen wird wegen Ausfüllung der Listen auf die
den Formularen vorgedrnckten Bemerkungen Bezug ge¬
nommen.

Tie Listen sind doppelt aufzustellen , lieber das Ge¬
samtergebnis ist je eine Uebcrsicht nach Formular VIII und
IX ebenfalls in doppelter Ausfertigung anzufertige » und
demnächst, spätestens aber bis zum 1. Oktober d. I . be¬
stimmt unter Beifügung der nach Formular III auszu¬
stellenden ärztlichen Zeugnisse über etwaige Befreiungen und
einer Anzeige über etwa ergangene richterliche Entscheidun¬
gen wegen Nichtgestellungen von Impflingen einzusenden

Die Herren Bürgermeister ersuche ich. die ihnen nach den
Vorschriften unter IV der eingangs erwähnten Bestimmun¬
gen über die Sicherung der Ausführung des Jmpfge,chästs
zusallenden Obliegenheiten rechtzeitig und sorgfältig wahr«
znnchmen , besonders für Bereitstellung geeigneter reinlicber
Jmpslokale Sorge zu tragen und den ettkerir der Jmpf-
pflichtigen rechtzeitig gedruckte Vorladungen , (die auf der
Rückseite mit den vorgeschrievenen Verhaltungsmaßregeln
versehen sind) zugehen zu lassen.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen für mög¬
lichste Verbreitung dieser Ausführungen Sorge tragen.

Ter Landrat.
DuderUadt.

J .-Nr . II. 864 . Diez,  den 5. Februar 1917.

An die Herren Bürgermeister
Betrifft : die Ausführung der Schutzpockenimpfung

im Jahre 1917.
Unter Hinweis auf die Verfügung voin 2. Mai 1900

Kreisblatt Nr . 105 — und auf die in Nr . 12 des
Regierungsamtsblattrs für 1901 abgedruckten Vorschriften
zur Sicherung der Ausführung des Jmpfgeschäftes ersuche ich
Sie , die Jmpflisten für 1917 nunmehr aufzuftellcn . Die
er-forderltchen Formulare gehen Ihnen in den nächsten
Tagen zu.

Die mit I und III bezeichneten Formulare sind für
die Jmpfärzte bestimmt und daher zunächst sorgfältig auf-
zubewahrcn . Formular V dient zur Ausnahme der zur Erst-

Schließlich wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß
die Ausfüllung der Jmpflisten während des Jmpfgcfchäfts
und die Ausfertigung der Jinpfscheine nicht Sache des Impf-
arztes , sondern des Bürgermeisters ist und deöhalv von
diesem oder von ihm oeftellten Personen wahrzunehmen ist.
(Die durch Beschaffung von Schreibhilft entstehenden Kosten
fallen der Geineinvekasse zur Last.) Weiter wiro daran
erinnert , daß der Bürgermeister oder desterr Stellvertreter
und, wenn Wiederimpjllnge zur Vorstellung gelangen , auch
ein Lehrer, der rechtzeitig von dem Impftermin in Kenntnis
zu setzen ist, in den Impf - unv Nachchautermiucn anwesend
sein müssen. Für Waschgelegenheit — zwei Wafchfcyüffeln
nebst Seife urrd Handtuch — muß gesorgt sein. Zur ord¬
nungsmäßigen Ausführung des JmpfgeschäfteS ist die ge¬
naueste Befolgung der gegebenen Bestimmungen unerläßlich

Tie Festsetzung des Jinpftermine wiro demnächst im
Kreisblatt bekannt gegeben werden.

Bis zum 1. April d. Js . sinv mir dre ordrrungsmäßig
ausgestellten J :npfliften zur Prüfung vorzulegen.

Der La»»rat
Dud «rS » dk.

X. . -- - ■̂ ' iitCTimiil r t - - -
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1 Rettert 3/» 9 16. 9/8. 24. 8. 9./7. 8. 4. 15 ,2. 24/6.
2 Ackerbach IV* 906. 9. /8. 24./8. 9.i7. 804. 1502. 24 . 6.
3 Dörsdorf 2 11 16. 11. 8. 26 /8. 11./7. 1004. 17./2. 2606.
4 Klingelbach 4 13/6. 13./8. 28./8. 13/7. 13./4. 19./2. 2806.
5 Holzavpel jj 20. 24./6. 20 '8. 9.19. 9.14. 2404. 2./3. 8010. 9.17.
6 Dörnberg 1 2«./6. 26.18. 11./9. 12 14. 2604. 403. 11010 1107.
7 Lanqenscheid 1 27 16. 27.18. 13./9. 13./4. 27/4. 503. 12/10. 1207.
8 Hirschberg '/, 28/6. 28.18. 14./9. 14./4. 2804. 603. 13/10. 13./7.
9 Eppenrod !> 1 29/6. 30./8. 15./9. 15./4. 2904, 8.13. 14/10. 1407.

10 St . Peter 2 30./6. 31./8. 16./9. 16./4. 3004. 903. 15/10. 1607.
11 Diez 5 3.17. 2.19. 18/9. 19./4. 3 .15. 113. 18./10. 1807.
IV Cramberg 20, 8.17. 8.19. 24 19. 2404. 805. 17/3. 23/10. 2407.
13 Schönborn */* 11./7. 10 !9. 27 19. 2704. 1105. 1903. 26 /IO 2607.
14 Freiendiez 10 2 12./7. 11./9. 28/9 2804 1205. 20 /3. 27010. 2707.
15 Flacht 20« 14 17. 13 19. 29/9. 29 14. 13./5. 2203. 28010 2807.
16 Oberneisen 10- 17.17. 16./9. 2.110. 305. 1705 2503. 1011. 108.
17 t Hahnstätten 2 19 17. 17./9. 4./10. 4 15. 18./5. 2603. 2./11. 208.
18 Burgschwalbach 1 21./7. 19 19. 6.710. 605. 2005. 28 /3. 4./11. 408.
19 Bad Ems ' 5 8 16
20 Dausenau 1 14./6.
21 Nassau 30- 15/6.
22 -Singhofen 1 19./6.
23 Niedertiefenbach 2 21 /6.
24 Dienethal 1 23./6.
25 Schweighausen 10« 2406.
26 Dornholzhausen i 1 ' /» 26/6.
27 Obernhof Os 27 16.

28 i
Kördorf 2

il •
2806.

I. 11824. Diez,  den 8. Januar 1917.
Der vorstehende von der ev. Hauskollektcn-Ordnungs-

stelle in Wiesbaden festgesetzte Sammelplan wird den .Herren
Bürgermeistern unter Hinweis auf die im Kreisblatt Nr.
235 von 1906 abgedruckten Bestimmungen über das Kvllek-

tenwesen (insbesondere Ziffer 11 ff.) zur Kenntnis und Br-
nchtung mitgeteilt.

Der Landrat.
Tuderstadt.

J .-Nr . II . 1230. Diez,  den 6. Februar 1917.

Bekanntmachung.
Der Landes-Obst- und Weinbauinjpektor Schilling in

Geisenheim wird am
Freitag,den 9. Februacds.  Js ., abendS8 'Uhr

in Diez  im Hof von Holland
einen Vortrag über

KichUinien für den Kleiugartenbau
im Jahre 1917

halten und am
Samstag , den 10 . Februar ds.  IS ., nachmit --

tags von 2 — 5 Uhr in Diez  in demselben Lokal
Belehrungen

zu diesem Thema erteilen.
Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit des Vortrages

und der Belehrungen in der jetzigen Kriegszeit , lade ich zu
recht zahlreichem Besuche ergebenst ein..

Die Beteiligung ist für jedermann , auch aus den Nach»
bargemeinden, kostenfrei. Die Teilnehmer und Teilnehemrin«
mn werden gebeten. Papier und Bleistift mitzubringen.

Die Herren Bürgermeister der Vortragsgemeinde wie
der Nachbargemeinden ersuche ich, dies sogleich in ihren
Gemeinden bekannt zu geben und auf einen zahlreichen Be
such hinzuwirken.

Der Landrat : Duderstadt.

M. 548. Diez,  den 31. Januar 1917.
Vekanntmachan«

Der Militärpflichtige Hugo Keck, geboren am 30. De¬
zember 1895 zu Zollhaus , Gemeinde Mudershausen , der bis
unermittclt geblieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich
spätestens bis zum 1. Juli 1917 bei dem Zivilvorsitzenden der
Ersatzkommission in Diez zu melden oder den Nachweis zu er¬
bringen, daß er seiner Militärpflicht genügt hat oder die
preußische Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht nochkommen, so wird die ge¬
richtliche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht
eingeleitet werden.

»er 8t »tl .« - rsttze»d- »er » rsatz-» o« « ifßs»
»e» Unterlahakreise ».

r
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Skttes GountagSgevet siegreicher Truppe«
Der erste christliche Kaiser, Konstantin oer Große, ge¬

storben im Jahre 337, ließ jeweils am Sonntag auf freiem
Felde feierlich und gemeinsam von den Hceresaoteilungcu,
die nicht am Gottesdienst in der Kirche teilnehmen konnten,
das nachstehende Gebet verrichten:

„Dich kenn und ehren wir als unfern alleimgeu Gott.
In Dir erkennen und ehren wir unfern höchsten Herrn und
Lenker. Zu Dir schreien wir auf, denn Du bist un ^ r Helfer
und Hort . Durch Dich trugen wir die Siege davon ; durch
Dich stehen wir in Obmacht vor geworfenen Feinden. Dir
bekunden wir feierlich Dank für die gewährten Wohltaten;
und Dir vertrauend erhoffen tvir künftiges Glück. In Deinen
Schutz begeben wir uns allzumal ; Dir nahen wir und
flehen inständig mit erhobenen Händen : Schirme mit Deiner
ewigwachen Obhut unseren Kaiser und mit ihm >ein er-
habcnes Herrscherhaus. Erhalte ihn uns noch lange Jahre
am Leben und in sieggekröntem Walten !"

Kleine Chronik.

Dieses Gebet in seiner Schlichtheit und Innigkeit , das
vor 16 Jahrhunderten den kämpfenden Truppen ein Ouell
der Stärkung , Erbauung und Erliebung war , offenbart uns
die Ewigkeitswerte christlichen Glaubens und verdiente auch
heute Eingang bei den Truppen an unseren Kampffronten
und in den Gemeinden der Heimat.

Teure Butter.  Vor das Schöffengericht in Gera
kanr die Laudwirtsfrau Hüllner aus Studlach . Sie war
schon längere Zeit durch mangelhafte Butterablieferung
Ausgefallen. Als schließlich Haussuchung bei ihr stattfand,
wurden 11 Stücke Butter vorgefundcn. Die Butter wurde
beschlagnahmt. Das Gericht hatte die Ueberzeugung ge¬
wonnen, daß die Hüllner absichtlich mit der Butter zurück-
gehalten hat und damit die Allgemeinheit schädigte. Sie
wurde zu tausend Mark Geldstrafe oder 100 Tagen Gefäng¬
nis verurteilt . — Dieselbe Strafe erhielt ein Berliner
Bäckermeister, der Brötchen unter dem gesetzlich vorgeschrie¬
benen Gewicht von 50 Gramm herstellte und verkaufte. Ob¬
wohl sich das Mindergewicht auf nur 2 bis 3 Gramm be¬
schränkte, erblickte das Gericht in dem Verfahren doch eine
schnöde Gewinnsucht, die in wucherischer Weise das schon
kärgliche Gewicht' der Brötchen zum Nachteil armer Leute
noch verminderte.

hüllt . Der schon wegen Milchfälfchung vorbestrafte Händler
Wilhelm Schulze und seine Eheftau hatten Milch bis zu
5» Prozent mit Wasser verdünnt . Der Vorsitzende des Ge¬
richts nannte das Treiben in dieser milchknappen Zeit ge¬
radezu schandbar, da es die Nahrung der Kinder in unerhör¬
ter Weife verschlechtere. Der Staatsanwalt beantragte zeigen
beide Angeklagte 3 Monate Gefängnis und 150 Mark Geld¬
strafe. Das Gericht ging aber darüber hinaus und verur¬
teilte Schulze zu sechs Monaten Gefängnis und 1000 Mark
Geldstrafe, die Frau zu drei Mormten Gefängnis und 500
Mark Geldstrafe.

Der Februar im Volksmunde.  Im Volks¬
munde gilt der Februar oder Hornung als der Bringer der
ersten Frühlingshoffnung . Der 2. Februar , Mariä Lichtmeß,
wird als Wendepunkt der Herrschaft des Winters angesehen.
Es heißt : „Lichtmessen ist der Winter halb gemessen und
bald vergessen." Im Mittelalter hörte man am Lichtmeß-
tage auf, bei Licht zu arbeiten , und der Volksspruch lautet
noch heute : „Lichtmessen müssen die Herren bei Tage essen."
Im allgemeinen aber trägt der Februar noch den Charakter
des Winters ; er muß die strenge Erbschaft des Januar über-
uehmen, denn : „Wenn es der Hornung gnädig macht, bringt
der Lenz den Frost bei Nacht." Darum sieht es der Lind-
mann gern, wenn in den ersten Tagen des Monats Schur«
fällt , besonders am Tage der heiligen Dorothee (8. Februar ).
Die gegenwärtige Frostperiode ist im hundertjährigen Ka¬
lender vorausgesagt worden. So traf diese Wettervorhersage
für den Januar mit auffallender Genauigkeit zu. Umso
mehr darf es daher auch interessieren, was wir nach dem
„Hundertjährigen " vom Februar zu erwarten haben. Es
ist wenig erfreulich, wie nachfolgende Angaben bestätigen:
vom 3. bis 5. sehr kalt, 7. recht kalt, 8. kälter als jemals,
in allen Kellern gefriert es, ebenso auch am 9. und 10.,
welche Tage alle anderen an Kälte noch Wert reffen, 11.
etwas milder , aber immer noch grimmige Kälte, 13. und 14.
starker Sturmwind mit Schnee, dabei sehr kalt, 15. trüb,
16. ziemlich starker Schneesall, 18. trüb , wenig Schnee, des
Nachts aber kalt , 19. trüb , 20. warm und schön, vom 21.
bis 27. Regen, wobei der großmächtige Schneesall abnimmt.
— Es wäre zu hoffen, daß der Hundertjährige wenigstens
hinsichtlich der langen Dauer der jetzigen Kälteperiode sich
in seinen Angaben irrt.

Anzeige «.

Schleichhandel mit Fleisch und Fleisch¬
waren  ist neuerdings wieder auf dem Bahnhof Friedrich-
stvaße in Berlin entdeckt worden . Dort wuroen auffallend
schwere Koffer und Reisekörbe zur vorübergehenden Lagerung
ausgeliefert , die Verdacht erweckten. Es wurden nun auf
dem Bahnhof zwei Körbe geöffnet, und man fand in einem
157 Kg. Plockwurst, Speck, Fleisch usw„ in dem anderen 70
Kg. polnische Wurst u. dgl. Ein Mann , der die Körbe ab¬
holen wollte , wurde angehalten und als ein russischer Händ¬
ler aus dem besetzten Gebiet festgestellt. Es ergab sich, daß
mehrere Händler im Königreich Polen zusammenkaufen,
was dort zu haben ist, und alles von Kattowitz aus als
„Passagic-rgut " nach Großstädten bringen , besonders nach
Berlin . Hier verkaufen sie die Waren für 10—12 Mark das
Pfund unter der Hand, besonders in Wein- und Bierwirc-
schasttn. Die Händler sind zum Teil recht zweifelhafte Per¬
sonen, Der auf dem Bahnhof Friedrichstraße ertappte , der
verhaftet und nach Moabit gebracht wurde, behauptet , daß
er selbst 5 Mark für das Pfund gezahlt habe. Das ist
wahrscheinlich erheblich übertrieben . Die Ware wurde be¬
schlagnahm: .

Holzversteigerung.
Am Sametag, den 10. d. Mts.,

vominags 10 Uhr
anfangend, sollen im Gemeinsewald - Eppenrod rn verschie¬
denen Distrikten:

4 Rm. Eichen-Scheit,
741 Rm . Buchen-Scheit und -Knüppel und

6365 Stück Buchen-Wellen
öffentlich versteigert werden.

Die Versteigerung beginnt im Distrikt 15 b Welschen-
berg. - •- O' ~ ' ... '

Ep p« n°ro d , den 7. Februar 1917. 168S
Der Bürgermeister.

Hoi.
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